
Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 30. April 2025
Beschlussseite zu TOP A6 (Sitzungsvorlage Nr. 16108)

Beschluss (gegen die Stimmen von ÖDP/München-Liste, FDP BAYERNPARTEI 
und AfD)

1. Von den Ausführungen des Referates für Stadtplanung und Bauordnung 
hinsichtlich kostenintensiver Baumaßnahmen sowie vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Baukostenreduktion wird Kenntnis genommen.

2. Die Münchner Wohnen senkt ihre Baukosten – bezogen auf das erweiterte 
Modellhaus gemäß Anlage 2 - mindestens um 10 %. Dies erreicht sie im 
Rahmen der folgenden Beschlussziffern durch die Summe an 
Kosteneinsparungen, die im Vortrag der Referentin sowie in der Anlage 1 
beschrieben sind und indem jedes Bauprojekt auf Kosteneinsparungspotenzial 
hin untersucht wird. Neben künftigen Bauprojekten, können auch Vorhaben in die 
Prüfung einbezogen werden, bei denen die zurückliegende Grundstückvergabe 
bestimmte Baustandards (siehe auch Beschlussziffern 3 bis 8) verbindlich 
festgelegt hat. 
Die Umsetzung der angestrebten Kürzungen (vgl. MIP-Beschluss vom 
18.12.2024, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15187) im Teilhaushalt des Referates 
für Stadtplanung und Bauordnung erfolgt unter Prüfung und Berücksichtigung 
des Projektstandes und der damit verbundenen Möglichkeit zur Beeinflussbarkeit 
der Kosten. Hierzu wird die Stadtkämmerei gebeten, die mit dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung abgestimmten Ergebnisse dieser Prüfung in die 
laufende MIP-Fortschreibung einfließen zu lassen und dem Stadtrat 
entsprechend zu berichten.

3. Die mit Beschluss am 19.01.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00673) 
vorgesehene Etablierung des Energieeffizienz-Standard EH 40 als Standard im 
Wohnungsneubau wird ausgesetzt und Neubauten der Münchner Wohnen GmbH 
im gesetzlichen Standard des GEG 2024 hinsichtlich des 
Primärenergiebedarfes und HT' 70% bezüglich des Wärmedämmstandards 
der Gebäudehülle geplant und ausgeführt. Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung wird gebeten, die Anforderungen des ökologischen 
Kriterienkataloges vorübergehend auszusetzen und diesen im Sinne der Ziele 
dieser Beschlussvorlage zu überarbeiten und bis zum 30.09.2025 dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Bindung über den Kauf von 
kommunalen Grundstücksflächen ist ebenfalls bis zum 30.09.2025 
aufzuheben Eine Erhöhung des Energiestandards erfolgt nur dann, wenn sich 
daraus keine Mehrkosten ergeben bzw. wenn die Planung bereits soweit 
fortgeschritten ist, dass eine Änderung Kosten verursachen würde.

4. Die Münchner Wohnen wird gebeten, in jedem Einzelfall zu prüfen, mit welcher 
Bauweise die langfristige Wirtschaftlichkeit des Vorhabens gemäß Ziffer 2.3.2 
erhöht werden kann. 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird weiter beauftragt, den 
Stadtratsbeschluss vom 15.01.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/ V 16515) zur 
Vergabe von Grundstücken in Holzbauweise dahingehend anzupassen, dass 



Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 30. April 2025 - 2 -

die Wirtschaftlichkeit bei der Wahl der Baustoffe eine wesentliche Rolle 
spielt. Die Holzbauweise soll weiterhin auch dort eingesetzt werden, wo sie 
sich als besonders sinnvoll und wirtschaftlich erweist. 

5. Die Münchner Wohnen wird aufgefordert, die bauliche Vorrichtung von 
Photovoltaik grundsätzlich vorzusehen. Bei extremer Unwirtschaftlichkeit 
kann von diesem Grundsatz abgewichen werden. 

6. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt zusammen mit der Münchner Wohnen zu 
prüfen, inwieweit der Stellplatzschlüssel gemäß Ziffer 2.4 bei allen Projekten 
unter Zuhilfenahme eines Mobilitätskonzeptes weiter abgesenkt werden kann.

7. Die Münchner Wohnen wird gebeten, im nicht geförderten Wohnungsbau bei 
jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Kostenreduzierung durch den Entfall der 
Barrierefreiheit im Rahmen bauordnungsrechtlicher Bestimmungen gemäß Ziffer 
2.5 erfolgen kann und dies in der Abwägung der langfristigen Nutzung des 
Wohngebäudes sinnvoll ist. Die Belange von Senior*innen und Menschen mit 
Behinderung müssen weiterhin ausreichend Berücksichtigung finden. 

8. Die Münchner Wohnen wird gebeten gemäß Ziffer 2.6 nur bei Gebäudeanlagen 
ohne Balkone die Dächer für eine Nutzung der Bewohner*innen zu begrünen. 
Die Münchner Wohnen wird gebeten zu prüfen, ob der Nachweis von 
Freiflächen auf den Dächern von Bauprojekten dazu beitragen kann, 
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig die Gesamtkosten zu 
senken. Ansonsten kann auf Dachgärten verzichtet werden. 
Fassadenbegrünungen ohne aufwändige Rankhilfen und 
Bewässerungssysteme können weiterhin durchgeführt werden. 

9. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Maßnahmen 
gemäß Ziffern 2.6, 3, 4 und 5 in Bebauungsplanverfahren für kostengünstigen 
Wohnungsbau ab sofort umzusetzen. Das Mobilitätsreferat, das Baureferat, das 
Referat für Klima- und Umweltschutz und das Referat für Bildung und Sport 
werden gebeten, das Referat für Stadtplanung und Bauordnung dabei zu 
unterstützen, Rahmenbedingungen beim Lärmschutz und beim Flächenbedarf so 
vorzubereiten und zu begleiten, dass die entsprechenden Festsetzungen im 
Bebauungsplan reduziert werden können. In Straßen neuer Wohngebiete ist 
als Höchstgeschwindigkeit konsequent Tempo 30 oder geringer 
festzusetzen, um dadurch entstehende Einsparpotentiale beim Schallschutz 
zu realisieren. 

10. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt sich für 
vergaberechtliche Erleichterungen gemäß Ziffer 6 aktiv einzusetzen und 
sobaldeine Änderung der Rechtslage neue Möglichkeiten eröffnet, die Sachlage 
neu einzuschätzen und ggf. resultierende Gremienbefassungen 
herbeizuführen.Die Münchner Wohnen wird aufgefordert vorhandene Spielräume 
innerhalb des öffentlichen Vergaberechts auszuloten und intern umzusetzen.

11. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt bei der 
Grundstückszuteilung für die Münchner Wohnen darauf zu achten, dass die 
beschriebenen Maßnahmen zur Kosteneinsparung wirksam umgesetzt und 
eingehalten werden können.
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12. Die in den vorgenannten Beschlussziffern dargestellten Kosteneinsparungen sind 
befristet bis zum 31.12.2030. Der Stadtrat wird zum Ablauf der Frist in geeigneter 
Weise über das weitere Vorgehen informiert.

13. Der Stadtrat wird im 1. Halbjahr 2026 über die bis dahin vorliegenden ersten 
Ergebnisse in geeigneter Weise informiert.

14. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


